
lersucht und selbstkritisch dargelegt, welche Mängel 
es noch gibt. Dabei haben sich die Direktoren auch die 
Aufgabe gestellt, zu bestimmten Fragen Analysen zu 
fertigen, um sich selbst einen Überblick über die 
Rechtsprechung ihres Gerichts zu verschaffen.
Trotz aller positiven Ergebnisse ist jedoch immer noch 
festzustellen, daß die Richterkollektive bestimmte Er
scheinungen zwar registrieren, aber noch nicht unter
suchen, wieso es z. B. zu einer ganzen Reihe fehler
hafter bedingter Verurteilungen — bei Vorbestraften, 
bei fahrlässigen Tötungen und Sexual delikten — kom
men konnte. Sie haben nicht untersucht, weshalb der 
einzelne Richter sich über die Richtlinien Nr. 12 und 13 
hinweggesetzt hat. Sie kommen auch nicht selbst dar

auf, im zutreffenden Fall eine Kassationsbedürftigkeit 
zu prüfen. Deshalb ist es erforderlich, daß sich das 
Bezirksgericht auch in allen kommenden Tagungen 
immer wieder mit der Frage beschäftigen muß: Wie 
erreichen wir eine neue Qualität in der gesamten 
Tätigkeit unserer Gerichte?

Insgesamt gesehen haben wir erkannt, daß es in den 
Justizorganen darum geht, den harten Kampf zwischen 
dem Alten, Überlebten und dem Neuen zielstrebig wei
terzuführen. Wir sind uns auch darüber im klaren, daß 
die Forderung, in der Ökonomie die Weltspitze zu er
reichen, gleichzeitig erfordert, eine hohe ideologische 
Wirksamkeit des Rechts anzustreben.

HERMANN E1LDERMANN, Oberrichter am Bezirksgericht Leipzig
Dr. MANFRED MÜHLMANN, beauftr. Dozent am Institut für Zivilrecht der Karl-Marx-Universität Leipzig

Die Erforschung der Ursachen von Rechtsverletzungen 
im Zivilprozeh

Die Grundsätze des in Vorbereitung befindlichen Staats
ratserlasses machen mit aller Eindringlichkeit deutlich, 
daß die Aufgabe, die in der Periode des umfassenden 
Aufbaus des Sozialismus vor den Organen der Rechts
pflege auch auf dem Gebiet des Zivil- und Familien
verfahrens steht, sich nicht darauf beschränkt, die für 
die Anwendung eines gesetzlichen Tatbestandes be
deutsamen Umstände aufzuklären und darauf auf
bauend eine richtige Entscheidung zu treffen. Die ge
naue Beachtung des gesetzlichen Tatbestandes ist zwar 
eine entscheidende Seite der Rechtspflegetätigkeit — 
darauf wies bereits der Rechtspflegebeschluß des 
Staatsrates vom 30. Januar 1961 nachdrücklich hin —, 
sie ist aber einem weitergehenden Gesichtspunkt einzu
ordnen. Auch in der Zivilrechtspflege geht es um die 
Fragen: Wie muß das Verfahren dazu beitragen, die 
zum Konflikt gewordenen Verhältnisse im Sinne der 
sozialistischen Weiterentwicklung zu gestalten? In 
welchem Umfange muß das Gericht mithelfen, die 
Rechtsverletzungen schrittweise zu überwinden, und 
wie muß das Recht noch stärker als Hebel zur Entwick
lung der Produktivkräfte und der Produktionsverhält
nisse wirksam werden? Darin spiegelt sich zugleich die 
neue Qualität unserer Zivilrechtspflege wider.

Die Ursachenerforschung — ein wichtiger Bestandteil 
der Zivilrechtspflege
Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, ist 
es vor allem notwendig, auch in der Zivilrechtspflege 
die Ursachen der Rechtsverletzungen zu ermitteln.

In Dokumenten der Partei- und Staatsführung und in 
zahlreichen rechtswissenschaftlichen Arbeiten ist schon 
oft darauf hingewiesen worden, daß die Kriminalität 
und andere Rechtsverletzungen in entscheidendem Maße 
auf die zählebigen kapitalistischen Denk- und Lebens
gewohnheiten zurückzuführen sind. Diese grundlegende 
Erkenntnis ist ein wichtiger Kompaß für die konkrete 
Ursachenerforschung. Für die weiteren Untersuchun
gen gilt es daher, das wirkliche zur Rechtsverletzung 
führende Denken der Menschen zu ermitteln, die 
Lebensverhältnisse und Umstände festzustellen, die 
dieses Denken bedingen, erhalten oder fördern, und da
mit die in der sozialistischen Entwicklung liegenden 
Widersprüche und die darauf basierenden Konflikte 
herauszuarbeiten. Nur exakte Untersuchungen können 
uns in der Rechtspflege und in der wissenschaftlichen

Arbeit voranbringen. Die zu verändernden Umstände 
können den Menschen doch erst dann überzeugend dar
gelegt werden, wenn die konkreten Ursachen und Be
dingungen der Rechtsverletzungen ermittelt worden 
sind.
Im Gegensatz zur Ursachenerforschung in der Straf
rechtspflege besteht jedoch für die Zivilrechtspflege eine 
spezifische Problematik, die für die gegenwärtige Ge
richtspraxis und die Gesetzgebung stärker als bisher 
untersucht werden müßte. Wir möchten die Problematik 
an einem Beispiel darlegen:
Der Mieter einer Wohnung bleibt mit der Zahlung der 
Miete mehrere Monate im Rückstand. Daraufhin wird 
er von dem Hauseigentümer auf Zahlung verklagt.
Die Ursachen, Bedingungen und Umstände, warum der 
Bürger keine Miete gezahlt hat, können sehr verschie
den sein. Es ist möglich, daß er bewußt seine Ver
pflichtung negiert und statt dessen seine Geldmittel 
unverantwortlich für einen erhöhten Alkoholverbrauch 
ausgibt. Es kann auch sein, daß er mit seinen Ein
kommensverhältnissen in Widerspruch zu seinen sonsti
gen finanziellen Verpflichtungen geraten ist. Dieser 
enge Zusammenhang zwischen den materiellen Lebens
verhältnissen des Bürgers und der begangenen Rechts
verletzung müßte unbedingt einmal näher untersucht 
werden, zumal in der Literatur1 und in der Lehre bis
her im wesentlichen nur von dem zweifelsfrei richtigen 
Grundsatz ausgegangen wurde, daß in der sozialisti
schen Gesellschaft die Bürger über ein solches Ein
kommen verfügen, das ihnen die Erfüllung ihrer Ver
bindlichkeiten gestattet, ohne daß jedoch in genügen
dem Maße auch die auf diesem Gebiet bestehenden 
Widersprüche gezeigt werden. Eine weitere Ursache 
für das ungesetzliche Verhalten eines Bürgers kann 
auch darin liegen, daß er auf Grund fehlerhafter Rechts
vorstellungen glaubte, gegen die Mietzinsforderungen 
aufrechnen zu können. Es mag dahingestellt bleiben, 
weshalb der Mieter seiner Zahlungspflicht nicht nach
gekommen ist. Eines steht fest — und das ist ein grund
legender Unterschied zum Strafverfahren —: Der Mieter 
wird unbeschadet der Erforschung der konkreten 
Ursachen zur Zahlung der rückständigen Miete ver
urteilt. Auf dieses Ergebnis, das der Vermieter mit

1 Vgl. Kietz/Mühlmann, Die Erziehungsaufgaben im Zivil
prozeß und die Rolle der gerichtlichen Entscheidungen. Ber
lin 1962, S. 19 1,


